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Stammrechtssatz

§ 27 Abs 2 ASchG bietet keine Rechtsgrundlage zur Vorschreibung von Au8agen, die allein einer ergonomisch

zweckmäßigen, nicht aber unter dem Gesichtspunkt eines Schutzes des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer

erforderlichen Gestaltung des Arbeitsplatzes dienen.
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